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Abschrift 

 
Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen Republik  

 
Teil II 1961  Berlin, den 4. Mai 1961  Nr. 27  
 
 
Auszug:  
30.3.61 Anordnung Nr. 1 über Naturschutzgebiete S. 166 
 
In Durchführung des § 6 des Naturschutzgesetzes vom 4. August 1954 (GBl. S. 695) wird 
folgendes angeordnet: 

§ 1  
Die in der Anlage aufgeführten Landschaftsteile werden zu Naturschutzgebieten erklärt. 
 

§ 2  
Die Begrenzung eines jeden der in der Anlage genannten Gebiete ist auf 
Meßtischblattausschnitten (1:25 000) niedergelegt. Diese Begrenzungskarten liegen bei den 
zuständigen Räten der Bezirke und Kreise (Bezirks- bzw. Kreis-Naturschutzverwaltungen) 
aus und können dort eingesehen werden. Die Rechtsträger der in den Naturschutzgebieten 
gelegenen Nutzflächen erhalten jeweils ein Exemplar der Kartenausschnitte. 
 

§ 3 
Als Ausnahme von § 1 Abs. 3 des Naturschutzgesetzes wird das Verlassen der Wege in den 
Naturschutzgebieten (Anlage) gestattet: 
a) den Angehörigen der Sicherheitsorgane, den Beschäftigten der Staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe und den Nutzungsberechtigten, sofern es zur Ausübung ihres 
Dienstes bzw. ihres Berufes erforderlich ist; 
b) Personen, denen vom Ministerium für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft als 
Zentrale Naturschutzverwaltung, von den Räten der Bezirke als Bezirks-
Naturschutzverwaltungen oder vom Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle der 
Deutschen Akademie der Landwirtschaftswissenschaften zu Berlin eine schriftliche Erlaubnis 
zum Betreten der Naturschutzgebiete erteilt worden ist. 
 

§ 4  
(1) Die forstliche Nutzung und Pflege ist für jedes in der Anlage genannte Naturschutzgebiet 
vom zuständigen Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb in Verbindung mit dem Institut für 
Landesforschung und Naturschutz Halle und den einschlägigen wissenschaftlichen 
Instituten, durch eine forstliche und landeskulturelle Behandlungsrichtlinie (Pflegeplan) zu 
regeln. Darin sind nach Aufnahme des waldbiologischen und des forstwirtschaftlich 
bedingten Gebietszustandes und unter Berücksichtigung der jeweils besonderen 
wissenschaftlichen Aufgabenstellung alle Maßnahmen festzulegen, die zur Pflege des 
Gebietes und zur Sicherung der in ihm erzielten Arbeitsergebnisse erforderlich sind. 
 
(2) Die Behandlungsrichtlinien bedürfen der Bestätigung durch das Institut für 
Forsteinrichtung und Standortserkundung sowie durch den zuständigen Rat des Bezirkes, 
Abteilung Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft, und sind für alle Wirtschafts-
maßnahmen rechtsverbindliche Arbeitsgrundlage. Sie werden beim Institut für 
Landesforschung und Naturschutz, beim zuständigen Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb und 
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beim zuständigen Rat des Bezirkes, Abteilung Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft, 
hinterlegt. 
(3) Bis zur Vereinbarung endgültiger Behandlungsrichtlinien gelten für die Behandlung der 
Naturschutzgebiete die Pflegehinweise, die der einstweiligen Sicherung (§ 7 des Gesetzes) 
zugrunde liegen. 

§ 5 
Nach § 5 Abs. 4 der Sechsten Durchführungsbestimmung vom 23. Dezember 1957 zum 
Gesetz zur Regelung des Jagdwesens (GBl. I 1958 S. 8) ist die Ausübung der Jagd in der 
Regel auf die Wildschadenverhütung und Wildhege zu beschränken; sie wird durch die 
zuständige Jagdbehörde im Einvernehmen mit der Bezirks-Naturschutzverwaltung geregelt. 
 

§ 6 
Die landwirtschaftliche Nutzung der nicht mit Wald bestockten Teilflächen ist für die in der 
Anlage genannten Naturschutzgebiete vom Institut für Landesforschung und Naturschutz in 
Halle in Verbindung mit den Nutzungsberechtigten und dem zuständigen Rat des Kreises, 
Abteilung Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft, zu regeln. 
 

§ 7  
Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1961 in Kraft. 
Berlin, den 30. März 1961  
Der Minister für Landwirtschaft,  
Erfassung und Forstwirtschaft  
gez. I. V.: S k o d o w s k i  
Staatssekretär 
 
 
 

Name des Naturschutzgebietes  
Bezirk Halle 

Kreis  

21. „Bischofswiese“ westlich Halle  Halle-Stadt  
 


